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da dariìber geklagt, daß in den, den Gerichten zur Bestrafung überwiese-

neu Fällen häusig Freisprechung erfolge, weil der Natur der Sache nach

der Beweis der Schuld sehr schwer in ausreichender Weise erbracht wer-
den könne.

Personal-Nachrichten.
Zum Oberförster des Kantons Aargau wurde Herr I. Riniker,

bisheriger Kreisförster des IV. Forstkreises in Aarau gewühlt. Die Kreis-

försterstelle des IV. Kreises wurde Herrn Häusler von Lenzburg, bis-

her Kreissörster in Rheinfelden übertrageil, (mit dem Sitze in Lenzburg).

Anzeigen.
Rothtaiilicn-Pfiaiizen-Verkails für Herbst 1872.

Von der Forstverwaltung Lenzbnrg können vom Herbst 1872

bis mit Frühling 1873 mehrere Tausende zweijährige Nothtannen-Setz-
linge abgegeben werden, welche sich zur Verschalung in Pflanzschulen
eignen. Die Pflanzen sind im Herbst zwischen 3 und 5 Zoll hoch und
vollkommene Saatpflanzen. Der Preis für das Tausend ohne Verpackung
und in Len z b u r g angenommen ist 5 Fr.

Lenzburg, im Juni 1872.

Der Forstverwalter der Gemeinde Lenzburg:
Walo von Greyerz.

Durch Jos. Anton Finfterlin in München sind zu beziehen

die vom kgl. bayer. Minist-Forftbüreau herausgegebenen:

Forststatistische Mittheilungen aus Bayern.

Nachtrag zur „ä>rflver»vaktung Nager«« '.
13 Ngr. oder 3Ä kr

Von dem als „mustergültig" anerkannten Hauptwerke,
welches für alle Forstbeamte, Gemeinde-, Stiftungs- und Privatwal-
dungsbesitzer von großem Interesse ist, sind noch Exemplare incl. Nach-

trag, gegen Einsendung von 2 Thlr, st. 3. 30 zu beziehen.
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